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Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger der OGAW-Sondervermögen mit der 

Bezeichnung 

 

LBBW Rohstoffe & Ressourcen 

W&W Dachfonds GlobalPlus 

 

Bekanntmachung der Änderung der Allgemeinen und der Besonderen Anlagebedingungen 

 

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, GZ WA 44-Wp 6100-

10105496-2020/0002) werden die Allgemeinen Anlagebedingungen (AABen) und die Besonderen 

Anlagebedingungen (BABen) der oben genannten OGAW-Sondervermögen neu gefasst. Die 

Änderungen sind unter anderem auf Grund der Angleichung der Kostenklauseln an die 

„Musterbausteine für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen (ohne Immobilien-

Sondervermögen)“ der BaFin erforderlich.  

 

Dabei werden bei dem o.g. Sondervermögen Änderungen unter anderem in den Kosten und in den 

Anlagegrundsätzen und Anlagegrenzen vorgenommen. Nachfolgend erläutern wir Ihnen wesentliche 

Änderungen im Einzelnen. Ferner wurden einige redaktionelle sowie klarstellende Anpassungen in den 

AABen und BABen vorgenommen. 

 

A. Allgemeine Anlagebedingungen 

 

Die Übergangsregelung im bisherigen § 16 Abs. 4 Satz 3 ff. zu in der Vergangenheit 

ausgegebenen effektiven Stücken ist gegenstandslos. § 16 (Anteile) der AABen wird daher 

insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 

§ 16 Anteile 

 

1. Die Anteile am OGAW-Sondervermögen lauten auf den Inhaber und werden in einer 

Sammelurkunde verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist ausgeschlossen. Mit 

dem Erwerb eines Anteils am OGAW-Sondervermögen erwirbt der Anleger einen 

Miteigentumsanteil an der Sammelurkunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BABen 

nichts Abweichendes geregelt ist. 

2. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich 

der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der 

Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder 

einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den 

BABen festgelegt.  

 

B. Besondere Anlagebedingungen (Alle OGAW-Sondervermögen) 

 

Nachfolgend werden wesentliche Anpassungen erläutert, die sämtliche der oben genannten 

OGAW-Sondervermögen betreffen.  

 

I. Kosten 

 

1. Die Verwahrstellenvergütung ist zukünftig bei allen der eingangs genannten OGAW-

Sondervermögen in § 7 Abs. 4 (neu) enthalten. Anpassungen der 

Verwahrstellenvergütungen sind hiermit nicht verbunden.  



 

 

 

2. Die in § 7 Abs. 5 (neu) enthaltene prozentuale Kostenquote, die sich aus den 

vorstehenden Bestandteilen zusammensetzt, wird - bedingt durch die redaktionelle 

Verschiebung - angepasst.  

 

3. Die bislang in § 7 enthaltene Vergütung für die gerichtliche oder außergerichtliche 

Durchsetzung von Ansprüchen wird ersatzlos gestrichen.  

 

4. Die bislang in einem eigenen Absatz in § 7 enthaltene Regelung über Kosten im 

Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen wird in § 7 Abs. 7 f) 

eingefügt und wie folgt neu gefasst:  

 

Kosten, die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen entstehen; 

 

Im Fall des OGAW-Sondervermögens W&W Dachfonds GlobalPlus findet sich die 

entsprechende Regelung in § 7 Abs. 6j.  

 

5. Die bislang in § 7 Abs. 7 f) enthaltene Regelung wird in § 7 Abs. 7 g) verschoben 

und wie folgt neu gefasst: 

 

Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die 

Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den 

vorstehend genannten Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung 

und Verwahrung. 

 

Im Fall des OGAW-Sondervermögens W&W Dachfonds GlobalPlus findet sich die 

entsprechende Regelung in § 7 Abs. 7k. 

 

II. Ausschüttungen 

 

§ 8 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 

Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die 

während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens 

angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und 

sonstigen Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - 

aus. Realisierte Veräußerungsgewinne - unter Berücksichtigung des zugehörigen 

Ertragsausgleichs - können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 

 

III. Ertragsverwendung 

 

Nachfolgender § 10 wird neu eingefügt:  

 

Werden für das OGAW-Sondervermögen keine Anteilklassen gebildet, werden 
Erträge ausgeschüttet. § 8 gilt entsprechend.   

 

C. Besondere Anlagebedingungen (Einzelne OGAW-Sondervermögen) 

 

Nachfolgend werden wesentliche spezifische Anpassungen in einzelnen OGAW-

Sondervermögen erläutert.  

 

I. LBBW Rohstoffe & Ressourcen 



 

 

 

1. § 1 wird wie folgt neu gefasst:  

 

§ 1 Vermögensgegenstände 
 
Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende 

Vermögensgegenstände erwerben: 

 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 

 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen, 

 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

 

4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen, 

 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen. 

 

Auswirkungen auf die Anlagestrategie oder die Verwaltung des OGAW-

Sondervermögens sind hiermit nicht verbunden.  

 

2. § 1 Abs. 1 bis 3 werden in § 2 Abs. 1 (neu) zusammengefasst und u.a. mit Blick auf 

den bevorstehenden Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland aus der Europäischen Union wie folgt neu gefasst:  

 

Das OGAW-Sondervermögen investiert zu mehr als 50 Prozent in Investmentanteile 
an OGAW, EU-OGAW sowie entsprechenden ausländischen Investmentvermögen, 
die nach ihren Anlagebestimmungen überwiegend in Unternehmen aus den 
Bereichen: Rohstoffe, Energie, Nahrungsmittel, Technologie, Versorger, 
Konsumgüter und Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Pharma, 
Maschinenbau und Industriegüter investieren. Dabei können auch Anteile an 
solchen Investmentvermögen berücksichtigt werden, die nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung in Derivate investieren wie Swapkontrakte, Futures, Forwards und 
sonstige Finanzterminkontrakte sowie Optionen, denen anerkannte Indizes aus dem 
jeweiligen Bereich oder deren Sub-Indizes zugrunde liegen. 
  
Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der 
§§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen. Die Auswahl der Investmentanteile, 
die für das Sondervermögen erworben werden dürfen, obliegt, im Rahmen der 
Anlagegrenzen, dem Fondsmanagement. 
 
Anteile an ausländischen offenen Investmentvermögen dürfen erworben werden, 
wenn die ausländischen Investmentgesellschaften als Emittenten solcher 
Investmentanteile ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland oder in Australien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, 
Süd-Korea, Türkei, Tschechien, Ungarn oder den USA haben. Der Umfang, in dem 
für das OGAW-Sondervermögen Anteile an EU-OGAW erworben werden dürfen, ist 
nicht beschränkt.  
 
Der Anteil der übrigen Anteile an ausländischen Investmentvermögen ist auf 
30 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens beschränkt. 
  
Für das OGAW-Sondervermögen dürfen sowohl Anteile an Investmentvermögen, 
die von der Gesellschaft aufgelegt worden sind, als auch Anteile an 



 

 

Investmentvermögen erworben werden, die von einer anderen Gesellschaft 
verwaltet werden. Dies umfasst auch Anteile an Investmentvermögen, die von einer 
anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist. 
 

3. Folgender § 2 Abs. 3 wird neu eingefügt: 

 

Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in 
Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der AABen gehalten werden. Die 
Bankguthaben dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Hierbei sind die für das 
OGAW-Sondervermögen erworbenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. 
 

§ 2 Abs. 3 (alt), wonach der Erwerb von Derivaten ausgeschlossen ist, wird 

gestrichen.  

 

4. Folgender § 2 Abs. 4 wird neu eingefügt: 

 

Die Gesellschaft führt dem OGAW-Sondervermögen Geldmarktinstrumente nach 
Maßgabe von § 6 der AABen zu. Die Geldmarktinstrumente dürfen auch auf 
Fremdwährung lauten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente darf maximal 
49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens betragen. Hierbei sind die für 
das OGAW-Sondervermögen gehaltenen Bankguthaben anzurechnen. Die in 
Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 
Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 
 
Auswirkungen auf die Anlagestrategie oder die Verwaltung des OGAW-
Sondervermögens sind hiermit nicht verbunden. 
 

5. Folgender § 2 Abs. 5 wird neu eingefügt: 
 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über 5 Prozent 
hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben 
werden, wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser 
Emittenten 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. 
 
Auswirkungen auf die Anlagestrategie oder die Verwaltung des OGAW-

Sondervermögens sind hiermit nicht verbunden. 

 

6. § 2 Abs. 4 (alt) wird in § 2 Abs. 6 (neu) verschoben und wie folgt neu gefasst: 

 

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen 1 bis 5 festgelegten Anlagegrenzen 

gilt zudem, dass mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des 

Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des 

Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-

Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 

Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt werden, die nach diesen 

Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können. 

Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds 

berücksichtigt werden. 

 

II. W & W Dachfonds GlobalPlus 

 

1. § 1 wird wie folgt neu gefasst:  

 

§ 1 Vermögensgegenstände 
 



 

 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende 

Vermögensgegenstände erwerben: 

 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 

 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen, 

 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

 

4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen, 

 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen. 

 

Auswirkungen auf die Anlagestrategie oder die Verwaltung des OGAW-

Sondervermögens sind hiermit nicht verbunden.  

 

2. Folgender § 2 Abs. 1 wird neu eingefügt: 

 

Das OGAW-Sondervermögen investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
weltweit sowie zusätzlich in speziellen Branchen und Regionen in verschiedene 
Assetklassen, um einen langfristigen und möglichst stetigen Wertzuwachs zu 
erzielen. 
 

3. § 2 Abs. 1 (alt) wird in § 2 Abs. 2 (neu) verschoben und wie folgt neu gefasst: 

 

Mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Anteile 
an in- und ausländischen Wertpapier-Aktienfonds investiert. Ein Wertpapier-
Aktienfonds ist ein Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 2, das aufgrund seiner 
Anlagebedingungen oder Satzung überwiegend in Aktien investiert. 
 
Darüber hinaus können Anteile an in- und ausländischen Geldmarktfonds (im Sinne 

von § 2 Absatz 2) und Wertpapier-Rentenfonds (im Sinne von § 2 Abs. 2) erworben 

werden. Ein Geldmarktfonds ist ein Investmentvermögen, das aufgrund seiner 

Anlagebedingungen oder Satzung überwiegend Bankguthaben und 

Geldmarktinstrumente erwirbt. Ein Wertpapier-Rentenfonds ist ein 

Investmentvermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung 

überwiegend verzinsliche Wertpapiere erwirbt. 

 

4. § 1 Abs. 1 bis 3 werden in § 2 Abs. 3 (neu) zusammengefasst und u.a. mit Blick auf 

den bevorstehenden Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland aus der Europäischen Union wie folgt neu gefasst:  

 

Für das OGAW-Sondervermögen können Anteile an OGAW, EU-OGAW sowie 

entsprechende ausländische Investmentanteile erworben werden. 

 

Anteile an ausländischen offenen Investmentvermögen dürfen erworben werden, 
wenn die ausländischen Investmentgesellschaften als Emittenten solcher Anteile 
ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland oder in 
Australien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Süd-Korea, Türkei oder 
den USA haben. Der Umfang, in dem für das OGAW-Sondervermögen Anteile an 
EU-OGAW erworben werden dürfen, ist nicht beschränkt.  



 

 

Der Anteil der übrigen Anteile an ausländischen Investmentvermögen ist auf 
30 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens beschränkt. 
 
Für das OGAW-Sondervermögen dürfen sowohl Anteile an Investmentvermögen, 
die von der Gesellschaft aufgelegt worden sind, als auch Anteile an 
Investmentvermögen erworben werden, die von einer anderen Gesellschaft 
verwaltet werden. Dies umfasst auch Anteile an Investmentvermögen, die von einer 
anderen Gesellschaft verwaltet werden mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist. 
 

5. Folgender § 2 Abs. 4 wird neu eingefügt: 

 

Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in 
Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der AABen gehalten werden. Die 
Bankguthaben dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Hierbei sind die für das 
OGAW-Sondervermögen erworbenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. 
 

Auswirkungen auf die Anlagestrategie oder die Verwaltung des OGAW-

Sondervermögens sind hiermit nicht verbunden. 

 

6. Folgender § 2 Abs. 5 wird neu eingefügt: 

 

Die Gesellschaft führt dem OGAW-Sondervermögen Geldmarktinstrumente nach 
Maßgabe von § 6 der AABen zu. Die Geldmarktinstrumente dürfen auch auf 
Fremdwährung lauten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente darf maximal 
49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens betragen. Hierbei sind die für 
das OGAW-Sondervermögen gehaltenen Bankguthaben anzurechnen. Die in 
Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 
Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 
 
Auswirkungen auf die Anlagestrategie oder die Verwaltung des OGAW-
Sondervermögens sind hiermit nicht verbunden. 
 

7. Folgender § 2 Abs. 6 wird neu eingefügt: 
 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über 5 Prozent 
hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben 
werden, wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser 
Emittenten 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. 
 
Auswirkungen auf die Anlagestrategie oder die Verwaltung des OGAW-

Sondervermögens sind hiermit nicht verbunden. 

 

8. § 2 Abs. 3 (alt) wird in § 2 Abs. 7 (neu) verschoben und wie folgt neu gefasst: 

 

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen 1 bis 5 festgelegten Anlagegrenzen 

gilt zudem, dass mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des 

Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des 

Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-

Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 

Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt werden, die nach diesen 

Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können. 

Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds 

berücksichtigt werden. 

 

*** 

 



 

 

Die vorgenannten Änderungen sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit 

Schreiben vom 25.06.2020 genehmigt. 

 

Die genannten Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen der o.g. Sondervermögen treten am 

01. September 2020 in Kraft. 

 

Mit Inkrafttreten erscheint auch jeweils eine aktualisierte Ausgabe des Verkaufsprospektes und der 

Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Dokumente sind im Internet unter www.lbbw-am.de oder bei 

der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH auf Anforderung kostenfrei erhältlich. 

 

Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen der o.g. Sondervermögens sind nachfolgend 

vollständig abgedruckt.  

 

 

Stuttgart, den 03.08.2020 

 

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH 

Die Geschäftsführung 

 

 

Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der LBBW Asset Management 

Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart, („Gesellschaft“) für das von der Gesellschaft verwaltete OGAW-

Sondervermögen 

LBBW Rohstoffe & Ressourcen, 

die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten 

„Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) gelten. 

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

 

§ 1 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen, 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen. 

 

§ 2 Anlagegrenzen 



 

 

1. Das OGAW-Sondervermögen investiert zu mehr als 50 Prozent in Investmentanteile an OGAW, 

EU-OGAW sowie entsprechenden ausländischen Investmentvermögen, die nach ihren 

Anlagebestimmungen überwiegend in Unternehmen aus den Bereichen: Rohstoffe, Energie, 

Nahrungsmittel, Technologie, Versorger, Konsumgüter und Dienstleistungen, Gesundheitswesen 

und Pharma, Maschinenbau und Industriegüter investieren. Dabei können auch Anteile an 

solchen Investmentvermögen berücksichtigt werden, die nach dem Grundsatz der Risikostreuung 

in Derivate investieren wie Swapkontrakte, Futures, Forwards und sonstige 

Finanzterminkontrakte sowie Optionen, denen anerkannte Indizes aus dem jeweiligen Bereich 

oder deren Sub-Indizes zugrunde liegen.  

Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 

Absatz 3 KAGB anzurechnen. Die Auswahl der Investmentanteile, die für das Sondervermögen 

erworben werden dürfen, obliegt, im Rahmen der Anlagegrenzen, dem Fondsmanagement. 

Anteile an ausländischen offenen Investmentvermögen dürfen erworben werden, wenn die 

ausländischen Investmentgesellschaften als Emittenten solcher Investmentanteile ihren Sitz und 

ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, im Vereinigten 

Königreich Großbritannien und Nordirland oder in Australien, Japan, Kanada, Mexiko, 

Neuseeland, Polen, Schweiz, Süd-Korea, Türkei, Tschechien, Ungarn oder den USA haben. Der 

Umfang, in dem für das OGAW-Sondervermögen Anteile an EU-OGAW erworben werden dürfen, 

ist nicht beschränkt.  

Der Anteil der übrigen Anteile an ausländischen Investmentvermögen ist auf 30 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens beschränkt.  

Für das OGAW-Sondervermögen dürfen sowohl Anteile an Investmentvermögen, die von der 

Gesellschaft aufgelegt worden sind, als auch Anteile an Investmentvermögen erworben werden, 

die von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden. Dies umfasst auch Anteile an 

Investmentvermögen, die von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 

Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist. 

3. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach 

Maßgabe des § 7 Satz 1 der AABen gehalten werden. Die Bankguthaben dürfen auch auf 

Fremdwährung lauten. Hierbei sind die für das OGAW-Sondervermögen erworbenen 

Geldmarktinstrumente anzurechnen. 

4. Die Gesellschaft führt dem OGAW-Sondervermögen Geldmarktinstrumente nach Maßgabe von 

§ 6 der AABen zu. Die Geldmarktinstrumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Der Anteil 

der Geldmarktinstrumente darf maximal 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 

betragen. Hierbei sind die für das OGAW-Sondervermögen gehaltenen Bankguthaben 

anzurechnen. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen 

des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

5. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über 5 Prozent hinaus bis 

zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden, wenn der 

Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. 

6. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen 1 bis 5 festgelegten Anlagegrenzen gilt 

zudem, dass mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens 

bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne 

Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche 

Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt werden, 

die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden 



 

 

können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds 

berücksichtigt werden. 

 

§ 3 Anlageausschuss 

Die Gesellschaft kann sich bei der Auswahl der für das OGAW-Sondervermögen anzuschaffenden oder 

zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschusses bedienen. 

 

ANTEILKLASSEN 

 

§ 4 Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der AABen 

gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der 

Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der 

Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale 

unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der 

Gesellschaft. 

2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer einzigen 

Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsicherung 

zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft auch 

unabhängig von § 9 der AABen Derivate im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB auf Wechselkurse 

oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht 

auf die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des OGAW-

Sondervermögens zu vermeiden. 

3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung 

neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. 

abzuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergebnisse aus 

Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. 

einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und 

Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die Anteilklassen kennzeichnenden 

Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes, 

Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder eine Kombination dieser Merkmale) 

werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

 

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 

§ 5 Anteile 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe 

ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis 



 

 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bei jeder Anteilklasse 5 Prozent des Anteilwerts. Es steht der 

Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen niedrigere Ausgabeaufschläge zu 

berechnen oder von der Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

3. Abweichend von § 18 Absatz 3 der AABen ist der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und 

Rücknahmeaufträge spätestens der übernächste auf den Eingang des Anteilabrufs- bzw. 

Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag. 

 

§ 7 Kosten 

1. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und im 

Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. Die Gesellschaft erhält für die 

Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 1,50 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens. 

2. Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Kostenpauschale in 

Höhe von bis zu 0,30 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens.  

 Die Kostenpauschale deckt folgende abschließend genannten Kosten ab, die dem OGAW-

Sondervermögen nicht separat belastet werden: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für 

die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich 

vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt 

und wesentliche Anlegerinformationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 

Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des 

Auflösungsberichtes; 

d) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des 

OGAW-Sondervermögens; 

e) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

f) Kosten für die Analyse des Anlageerfolgs des OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 

g) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder –dienstleistungen durch Dritte in 

Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in 

Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder im 

engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt. 

3. Ferner werden dem OGAW-Sondervermögen die durch Dritte in Rechnung gestellten Kosten und 

Leistungsentgelte, deren Dienste sich die Gesellschaft für den Abschluss und die Verwaltung von 

Derivate-Geschäften und für die Verwaltung von Sicherheiten solcher Derivate-Geschäfte 

(Collateral-Management) bedient, bis zur Höhe von jährlich insgesamt 0,10 Prozent des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens belastet. Dies beinhaltet insbesondere auch Leistungen Dritter im 

Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 European Market Infrastructure 

Regulation (EMIR), unter anderem durch Meldungen an Transaktionsregister sowie Leistungen 

im Zusammenhang mit Rechtsträger-Kennungen und das zentrale Clearing von OTC-Derivaten. 

 Es steht der Gesellschaft frei, nur Teilbeträge zu belasten oder von einer Belastung abzusehen. 



 

 

4. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,20 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens. 

5. Der Betrag, der dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 als 

Vergütung/Kosten entnommen wird, kann jährlich insgesamt bis zu 2,10 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens betragen. 

6. Die Vergütungen/Kosten gemäß den vorstehenden Absätzen 1 bis 5 werden auf Basis des 

bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes errechnet. Dabei wird das 

Durchschnittsvolumen auf Grundlage aller Bewertungstage eines Monats ermittelt. Der jeweilige 

Vergütungssatz wird anhand der Kalendertage eines jeden Monats zeitanteilig gewichtet. Die 

Vergütung errechnet sich aus dem Produkt des Durchschnittsvolumens und des zeitanteiligen 

Vergütungssatzes. Die anteilige Vergütung wird täglich abgegrenzt und kann dem OGAW-

Sondervermögen jederzeit entnommen werden. 

7. Zusätzlich zu den der Gesellschaft, der Verwahrstelle und ggf. Dritten zustehenden 

Vergütungen/Kosten gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-

Sondervermögens: 

a) Kosten für die Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall 

der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen 

im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der 

Anteilwertermittlung; 

b) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die 

Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen 

die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

c) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-

Sondervermögen erhoben werden; 

d) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen; 

e) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. 

Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können; 

f) Kosten, die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen entstehen; 

g)  Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle 

und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend genannten 

Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung. 

8. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der 

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen 

im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB 

berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft 

selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine 

wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die 

andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und 

Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 

Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen von der 

Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer 

Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einer anderen Gesellschaft, mit der 

die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist 

oder einer EU-Verwaltungsgesellschaft oder ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft als 



 

 

Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

 

§ 8 Ausschüttung 

1.  Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des 

Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur 

Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter Berücksichtigung 

des zugehörigen Ertragsausgleichs - aus. Realisierte Veräußerungsgewinne - unter 

Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - können ebenfalls zur Ausschüttung 

herangezogen werden. 

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren 

Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 

15 Prozent des jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres 

nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden. 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch 

vollständig, zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. 

5. Zwischenausschüttungen sind zulässig. 

 

§ 9 Thesaurierung der Erträge 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für 

Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 

Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs 

sowie die realisierten Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im OGAW-

Sondervermögen anteilig wieder an. 

 

§ 10 Ertragsverwendung 

Werden für das OGAW-Sondervermögen keine Anteilklassen gebildet, werden Erträge ausgeschüttet. 

§ 8 gilt entsprechend.  

 

§ 11 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Februar und endet am 31. Januar. 

 

§ 12 Namensbezeichnung 

Die Rechte der Anteilinhaber, welche die Anteile mit der ursprünglichen Namensbezeichnung „BWK-

FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen“ bzw. „BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen“ erworben 

haben, bleiben unberührt. 



 

 

 

 

Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der LBBW Asset Management 

Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart, („Gesellschaft“) für das von der Gesellschaft verwaltete OGAW-

Sondervermögen 

W&W Dachfonds GlobalPlus, 

die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten 

„Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) gelten. 

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

 

§ 1 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen, 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen. 

§ 2 Anlagegrenzen 

1. Das OGAW-Sondervermögen investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit sowie 

zusätzlich in speziellen Branchen und Regionen in verschiedene Assetklassen, um einen 

langfristigen und möglichst stetigen Wertzuwachs zu erzielen. 

2. Mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Anteile an in- und 

ausländischen Wertpapier-Aktienfonds investiert. Ein Wertpapier-Aktienfonds ist ein 

Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 2, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung 

überwiegend in Aktien investiert. 

Darüber hinaus können Anteile an in- und ausländischen Geldmarktfonds (im Sinne von § 2 

Absatz 2) und Wertpapier-Rentenfonds (im Sinne von § 2 Abs. 2) erworben werden. Ein 

Geldmarktfonds ist ein Investmentvermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder 

Satzung überwiegend Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erwirbt. Ein Wertpapier-

Rentenfonds ist ein Investmentvermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder 

Satzung überwiegend verzinsliche Wertpapiere erwirbt. 

3. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteile an OGAW, EU-OGAW sowie entsprechende 

ausländische Investmentanteile erworben werden. 

 Anteile an ausländischen offenen Investmentvermögen dürfen erworben werden, wenn die 



 

 

ausländischen Investmentgesellschaften als Emittenten solcher Anteile ihren Sitz und ihre 

Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, im Vereinigten 

Königreich Großbritannien und Nordirland oder in Australien, Japan, Kanada, Mexiko, 

Neuseeland, Schweiz, Süd-Korea, Türkei oder den USA haben. Der Umfang, in dem für das 

OGAW-Sondervermögen Anteile an EU-OGAW erworben werden dürfen, ist nicht beschränkt.  

 Der Anteil der übrigen Anteile an ausländischen Investmentvermögen ist auf 30 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens beschränkt. 

 Für das OGAW-Sondervermögen dürfen sowohl Anteile an Investmentvermögen, die von der 

Gesellschaft aufgelegt worden sind, als auch Anteile an Investmentvermögen erworben werden, 

die von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden. Dies umfasst auch Anteile an 

Investmentvermögen, die von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden mit der die 

Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist. 

4. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach 

Maßgabe des § 7 Satz 1 der AABen gehalten werden. Die Bankguthaben dürfen auch auf 

Fremdwährung lauten. Hierbei sind die für das OGAW-Sondervermögen erworbenen 

Geldmarktinstrumente anzurechnen. 

5. Die Gesellschaft führt dem OGAW-Sondervermögen Geldmarktinstrumente nach Maßgabe von 

§ 6 der AABen zu. Die Geldmarktinstrumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Der Anteil 

der Geldmarktinstrumente darf maximal 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 

betragen. Hierbei sind die für das OGAW-Sondervermögen gehaltenen Bankguthaben 

anzurechnen. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen 

des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

6. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über 5 Prozent hinaus bis 

zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden, wenn der 

Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. 

7. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen 1 bis 5 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, 

dass mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich 

nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von 

Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 

Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt werden, die nach diesen 

Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können. Dabei können 

die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. 

 

§ 3 Anlageausschuss 

Die Gesellschaft kann sich bei der Auswahl der für das OGAW-Sondervermögen anzuschaffenden 

oder zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschusses bedienen.  

 

ANTEILKLASSEN 

 

§ 4 Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der AABen 



 

 

gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der 

Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, 

der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, der Anleger, die Anteile erwerben und 

halten dürfen oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von 

Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer 

einzigen Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer 

Währungsabsicherung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die 

Gesellschaft auch unabhängig von § 9 der AABen Derivate im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB 

auf Wechselkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch 

Wechselkursverluste von nicht auf die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden 

Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens zu vermeiden. 

3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung 

neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. 

abzuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergebnisse aus 

Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. 

einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden.  

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und 

Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die Anteilklassen kennzeichnenden 

Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes, 

Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, der Anleger, die Anteile erwerben und halten 

dürfen oder eine Kombination dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- 

und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

 

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 

§ 5 Anteile 

1. Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in 

Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

2.  

a) Anteile an einer Anteilklasse, die speziell gebildet wird, um die Voraussetzungen für eine 

Steuerbefreiung gemäß § 10 InvStG zu erfüllen, dürfen nur erworben und gehalten werden 

von 

 inländischen Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die 

nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach 

der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, 

mildtätigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung 

dienen und die die Anteile nicht in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb halten; 

 inländische Stiftungen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen; 

 inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und 

unmittelbar kirchlichen Zwecken dienen, sowie 

 den vorstehenden drei Spiegelstrichen vergleichbaren ausländischen Anlegern mit 



 

 

Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden 

ausländischen Staat. 

Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzungen hat der Anleger der Gesellschaft eine 

gültige Bescheinigung nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 oder 2 Investmentsteuergesetz („InvStG“) 

zu übermitteln. Fallen bei einem Anleger die vorgenannten Voraussetzungen weg, so ist er 

verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Wegfall mitzuteilen. 

Steuerliche Befreiungsbeträge, die die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung 

des Sondervermögens erhält und die auf Erträge dieser Anteilklasse, die speziell gebildet 

wird, um die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung gemäß § 10 InvStG zu erfüllen, 

entfallen, sind grundsätzlich den Anlegern dieser Anteilklasse auszuzahlen. Abweichend 

hiervon ist die Gesellschaft berechtigt, die Befreiungsbeträge unmittelbar dem 

Sondervermögen zugunsten der Anleger dieser Anteilklasse zuzuführen; aufgrund dieser 

Zuführung werden keine neuen Anteile ausgegeben. Das verwendete Verfahren wird im 

Verkaufsprospekt erläutert. 

Allerdings darf nicht das gesamte OGAW-Sondervermögen (ohne Bildung von 

Anteilklassen oder bei allen bestehenden Anteilklassen) ausschließlich auf die unter 

diesem Buchstaben a) genannten Anleger beschränkt werden. 

b) Ferner dürfen Anteile dieser Anteilklasse, die speziell gebildet wird, um die 

Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung gemäß § 10 InvStG zu erfüllen, nur im Rahmen 

von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen erworben und gehalten werden, die nach 

den §§ 5 oder 5a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert wurden. 

Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzungen hat der Anbieter des Altersvorsorge- 

und Basisrentenvertrags der Gesellschaft mitzuteilen, dass er die Anteile ausschließlich im 

Rahmen von Altersvorsorge- und Basisrentenverträge erwirbt. Fällt die vorgenannte 

Voraussetzung weg, so ist der Anleger verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines 

Monats nach dem Wegfall mitzuteilen. Steuerliche Befreiungsbeträge, die die Gesellschaft 

im Zusammenhang mit der Verwaltung des Sondervermögens erhält und die auf Erträge 

dieser Anteilklasse entfallen, sind grundsätzlich dem Anbieter des Altersvorsorge- oder 

Basisrentenvertrages auszuzahlen. Dieser hat sie zugunsten der Berechtigten aus dem 

jeweiligen Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrag wieder anzulegen. Abweichend hiervon 

ist die Gesellschaft berechtigt, die Befreiungsbeträge unmittelbar dem Sondervermögen 

zugunsten der Anleger dieser Anteilklasse zuzuführen; aufgrund dieser Zuführung werden 

keine neuen Anteile ausgegeben. Das verwendete Verfahren wird im Verkaufsprospekt 

erläutert. 

 Abweichend von § 16 Absatz 3 der AABen dürfen die Anteile der unter den Buchstaben a) und b) 

genannten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch Anteile, so ist 

er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag mitzuteilen. Das 

Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der AABen bleibt unberührt. 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bei jeder Anteilklasse 5 Prozent des Anteilwerts. Es steht der 

Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen niedrigere Ausgabeaufschläge zu 

berechnen oder von der Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 



 

 

3. Abweichend von § 18 Absatz 3 der AABen ist der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und 

Rücknahmeaufträge spätestens der übernächste auf den Eingang des Anteilabrufs- bzw. 

Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag. 

 

§ 7 Kosten 

1. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilsklasse im Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und im 

Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. Die Gesellschaft erhält für die 

Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 1,50 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens. 

2. Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzepts einer oder mehrerer 

Anlageberatungsgesellschaften oder Portfolio-Verwaltungsgesellschaften bedienen. Die 

Gesellschaft zahlt für die Anlageberatung oder Portfolio-Verwaltung bei der Umsetzung des 

Anlagekonzepts eine jährliche Vergütung von bis zu 0,24 Prozent des Wertes des OGAW- 

Sondervermögens. Die Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung gemäß § 7 Absatz 1 nicht 

abgedeckt und somit dem Sondervermögen zusätzlich belastet. Es steht der Gesellschaft frei, für 

das OGAW-Sondervermögen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen oder von der 

Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im 

Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Vergütung für die 

Anlageberatungs- oder Portfolio-Verwaltungsgesellschaft an. 

3.  Ferner werden neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen dem OGAW-

Sondervermögen die durch Dritte in Rechnung gestellten Kosten und Leistungsentgelte, deren 

Dienste sich die Gesellschaft für den Abschluss und die Verwaltung von Derivate-Geschäften und 

für die Verwaltung von Sicherheiten solcher Derivate-Geschäfte (Collateral-Management) bedient, 

bis zur Höhe von jährlich insgesamt 0,10 Prozent des Durchschnittwertes des OGAW-

Sondervermögens, berechnet aus den Tageswerten, belastet. Dies beinhaltet insbesondere auch 

Leistungen Dritter im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 European Market 

Infrastructure Regulation (EMIR), unter anderem durch Meldungen an Transaktionsregister sowie 

Leistungen im Zusammenhang mit Rechtsträger-Kennungen und das zentrale Clearing von OTC-

Derivaten. 

Es steht der Gesellschaft frei, nur Teilbeträge zu belasten oder von einer Belastung abzusehen. 

4. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,25 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens.  

5.  Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 

bis 4 entnommen wird, kann somit insgesamt bis zu 2,09 Prozent des OGAW-Sondervermögens 

auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes betragen. 

6. Die Vergütungen/Kosten gemäß den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 werden auf Basis des 

bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes errechnet. Dabei wird das 

Durchschnittsvolumen auf Grundlage aller Bewertungstage eines Monats ermittelt. Der jeweilige 

Vergütungssatz wird anhand der Kalendertage eines jeden Monats zeitanteilig gewichtet. Die 

Vergütung errechnet sich aus dem Produkt des Durchschnittsvolumens und des zeitanteiligen 

Vergütungssatzes. Die anteilige Vergütung wird täglich abgegrenzt und kann dem OGAW-

Sondervermögen jederzeit entnommen werden. 

 

7. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 

OGAW-Sondervermögens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für 



 

 

die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich 

vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, 

Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 

Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des 

Auflösungsberichtes; 

d) Kosten für die Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall 

der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen 

im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der 

Anteilwertermittlung; 

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des 

OGAW-Sondervermögens; 

f) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die 

Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen 

die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

g) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-

Sondervermögen erhoben werden; 

h) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen; 

i) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. 

Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können; 

j)  die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen entstehenden Kosten; 

k)  Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle 

und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend genannten 

Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung.  

8. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der 

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem OGAW-

Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne 

des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von 

der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 

Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf 

die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine 

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im 

Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem OGAW-

Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen 

Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital 

oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer EU-Verwaltungsgesellschaft oder 

ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-

Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 



 

 

 

§ 8 Ausschüttung 

1.  Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des 

Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur 

Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter 

Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - aus. Realisierte Veräußerungsgewinne - 

unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - können ebenfalls zur Ausschüttung 

herangezogen werden. 

 

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren 

Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 

15 Prozent des jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des 

Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig 

vorgetragen werden. 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch 

vollständig, zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. 

5. Zwischenausschüttungen sind zulässig. 

 

§ 9 Thesaurierung der Erträge 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für 

Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 

Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge <- unter Berücksichtigung des zugehörigen 

Ertragsausgleichs -> sowie die realisierten Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen 

im OGAW-Sondervermögen anteilig wieder an. 

§ 10 Ertragsverwendung 

Werden für das OGAW-Sondervermögen keine Anteilklassen gebildet, werden Erträge ausgeschüttet. 

§ 8 gilt entsprechend.  

 

§ 11 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 01. März und endet am 28./29. Februar. 

 

§ 12 Namensbezeichnung 

Die Rechte der Anteilinhaber, welche die Anteile mit der ursprünglichen Namensbezeichnung „W&W 

Dachfonds GlobalPlus BWK“ bzw. „W&W Dachfonds GlobalPlus BWI“ erworben haben, bleiben 

unberührt. 

 


